
„1.  Der Rat der Stadt Sankt  Augustin nimmt den Bericht der Verwaltung über die 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden zur Kenntnis. 

 
2.   Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt den Entwurf zum Bebauungsplan 711 

„Brückenstraße“, Gemarkung Buisdorf, für den unbebauten Innenbereich zwischen 
Frankfurter Str., der Brückenstr. und der Michaelsbergstr. gem. § 10 BauGB als Satzung 
sowie die Begründung hierzu. 

 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs sind dem Geltungsbereichsplan vom 20.12.2004 zu 
entnehmen. 
 


